
 
 

 
 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 813 “Bräuckenstraße“ 
 
Der Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt der Stadt Lüdenscheid hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 23.08.2006 gem. § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 
21 des Gesetzes vom 21.06.2005 (BGBl. I S. 1818) beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 
813 “Bräuckenstraße“ aufzustellen. 
 
Am 30.05.2007 hat der Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt der Stadt Lüdenscheid in 
seiner öffentlichen Sitzung beschlossen, das Verfahren gem. § 233 Abs. 1 BauGB in der 
zum 01.01.2007 in Kraft getretenen Form weiterzuführen.   
 
Das Bebauungsplangebiet ist nachstehend abgebildet. 
 

 
 

Lüdenscheid,  14.07.2010                  
 
Der Bürgermeister      
Dzewas 


